
Abgrenzung des förmlich festgelegten städtebaulichen Entwicklungsbereichs
'Deutzer Hafen' in Köln-Deutz nach § 165 Abs. 6 BauGB

Lageplan

Textliche Darstellung der Abgrenzung
siehe § 2 der Satzung

Gebiet der förmlichen Festlegung
nach § 165 Abs. 6 BauGB Stand: Dezember 2017

Anlage 4
zu Beschlussvorlage 0507/2018




